
Anlage 
Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten 

zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 
 

 Mund-Nasen-Schutz 
An den Schulen mit Primarstufe besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für die 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1-4 sowie für alle weiteren Personen eine Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Eine Ausnahme hiervon gilt für die vorgenannten 
Schülerinnen und Schüler, soweit sie sich an ihren festen Sitzplätzen befinden und Unterricht 
stattfindet. Solange der feste Sitzplatz noch nicht eingenommen wurde oder sobald er verlassen 
wird, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 
Die Eltern sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-Bedeckungen zu beschaffen.  
 

 Rückverfolgbarkeit 
Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind konstante 
Gruppenzusammensetzungen erforderlich.  
Der Unterricht soll jahrgangsbezogen in Klassen, in Kursen oder festen Lerngruppen stattfinden. 
In den Räumen für den Unterricht soll mit Ausnahme von Ganztags- und Betreuungs-angeboten 
für alle Klassen, Kurse und Lerngruppen eine feste Sitzordnung eingehalten und dokumentiert 
werden. Für jede Unterrichtsstunde und vergleichbare Schulveranstaltung ist darüber hinaus die 
jeweilige Anwesenheit zu dokumentieren. Die entsprechenden Dokumente sind zur 
Rückverfolgbarkeit für vier Wochen aufzubewahren. 
 

 Hygiene 
Eine regelmäßige und wirksame Durchlüftung der Unterrichtsräume ist sicherzustellen.  
 

 Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern 
Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Es 
gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Schul- und Teilnahmepflicht. 
Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen über 
Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 SchulG) mit folgender Maßgabe Anwendung: Die Eltern 
entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen 
könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. In diesem Fall 
benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies schriftlich mit.  
Für die Schülerin oder den Schüler entfällt lediglich die Verpflichtung zur Teilnahme am 
Präsenzunterricht. Sie oder er ist weiterhin dazu verpflichtet, daran mitzuarbeiten, dass die 
Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. 
Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Großeltern 
oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine relevante 
Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein besonders hohes gesundheitliches Risiko 
darstellt, besteht, sind vorrangig Maßnahmen der Infektionsprävention innerhalb der häuslichen 
Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen zu treffen. 
Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zum Schutz ihrer 
Angehörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht 
kommen. Dies setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt 
wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. 
Die Verpflichtung der Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Distanzunterricht bleibt 
bestehen. 
 

 Zuständigkeiten und Vorgehen in Schule bei auftretenden Corona-Fällen 
Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie insbesondere Fieber, 
trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen, sind 
ansteckungsverdächtig. Sie sind daher zum Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3 
SchulG – bei Minderjährigen nach Rücksprache mit den Eltern – unmittelbar und unverzüglich 
von der Schulleitung nach Hause zu schicken oder von den Eltern abzuholen. Bis zum Verlassen 
der Schule sind sie getrennt unterzubringen und angemessen zu beaufsichtigen.  



Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer COVID-
19-Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens soll die Schule den 
Eltern unter Bezugnahme auf § 43 Absatz 2 Satz 1 SchulG empfehlen, dass eine Schülerin oder 
ein Schüler mit dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung 
ihres Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll. Wenn keine 
weiteren Symptome auftreten, nimmt die Schülerin oder der Schüler wieder am Unterricht teil. 
Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische 
Abklärung zu veranlassen. 
 

 Sportunterricht 
Als einziges Schulfach mit schwerpunktmäßig physischer Betätigung in dafür vorgesehenen 
Sportstätten wie Sporthallen, Schwimmhallen oder auf Sportplätzen gilt es im Sportunterricht – 
auch angesichts des hier nicht anwendbaren Schutzes durch eine Mund-Nase-Bedeckung – in 
besonderem Maße darauf zu achten, Bedingungen zu schaffen, die die aktuellen Vorgaben zur 
Eindämmung des Infektionsgeschehens beachten und Situationen verhindern, die 
Infektionsgeschehen verstärken könnten. Der Sportunterricht soll im Zeitraum bis zu den 
Herbstferien im Freien stattfinden. Kontaktsport ist nach Möglichkeit zu vermeiden.  
 

 Musikunterricht 
Der schulische Musikunterricht findet im Schuljahr 2020/2021 in seinen unterschiedlichen 
Ausprägungen statt. Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist vorerst bis zu den 
Herbstferien nicht gestattet. Beim gemeinsamen Singen außerhalb von geschlossenen Räumen 
sind die jeweils aufgeführten Sonderregelungen der CoronaSchVO (insbesondere § 8 Abs. 5 
CoronaSchVO in entsprechender Anwendung) und ihrer Anlage zu beachten. Diese beinhalten 
im Wesentlichen vergrößerte Mindestabstände,  
 

 Ganztags- und Betreuungsangebote in der Primarstufe und der Sekundarstufe I 
Offene und gebundene Ganztags- und Betreuungsangebote werden im Schuljahr 2020/2021 im 
Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes 
wieder regulär aufgenommen. 
Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gilt entsprechend den vorstehenden 
Regelungen zum Schulbetrieb. Zudem gilt für den Bereich der OGS, dass das Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung in den Gruppenräumen der Ganztags- und Betreuungsangebote in der 
Primarstufe nicht erforderlich ist. 
 

 Einschulungen, Gremien der schulischen Mitwirkung 
Einschulungsfeiern 
Einschulungsfeiern sind möglich, allerdings sind dabei die Vorschriften der CoronaSchVO und 
der CoronaBetrVO zu beachten. Einschulungsfeiern dürfen keinen „überwiegend geselligen 
Charakter“ haben (§ 1 Absatz 5 Nummer 7 CoronaBetrVO). § 13 Absatz 1 CoronaSchVO ist zu 
beachten. Die Ausgestaltung der Einschulungsfeiern steht in Abhängigkeit der individuellen 
schulischen Rahmenbedingungen (Personal/Räume). Somit kann es zu unterschiedlichen 
Umsetzungen der Einschulungsfeierlichkeiten in einer Kommune kommen. 
 
Gremien der schulischen Mitwirkung 
Für die partizipative Gestaltung des Schullebens ist es unabdingbar, dass die Gremien der 
schulischen Mitwirkung ungehindert tätig werden können. Hierzu gehört insbesondere ihre 
Konstituierung nach den Wahlen zu Beginn des kommenden Schuljahres sowie die Beratung und 
Fassung erforderlicher Beschlüsse in Sitzungen. 
Eingeschränkte Tagungsmöglichkeiten und – im Falle der Schulkonferenz – grundsätzlich 
zulässige Eil- und Dringlichkeitsentscheidungen gemäß § 67 Absätze 4 und 5 SchulG sind nur 
noch als Ausnahmen vertretbar. 
Die Tätigkeit der Schulmitwirkungsgremien stellt eine sonstige schulisch-dienstliche Nutzung der 
Schule im Sinne von § 1 Absatz 5 Nr. 5 der CoronaBetrVO dar. Da ist es, unter Wahrung der 
weiter geltenden Vorgaben an den Hygiene- und Infektionsschutz (Mindestabstand soweit 
möglich, ansonsten Maskenpflicht sowie Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit), zulässig und 
erforderlich, dass auch die Elternvertreter in den Mitwirkungsgremien das Recht haben, hierzu 
die Schule zu betreten. 


